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Holzikofenweg  36 

3003  Bern 

Bern,  5.  Januar  2024 

Konsultation Diamanten /  12.  Sanktionspaket  der  EU 

Sehr geehrter Herr Schnetzer 

In der  eingangs erwähnten Angelegenheit beziehen wir  uns  auf Ihre  email  vom  21.12.2023  und  danken 

Ihnen bestens für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Unsere  Organisation, die  Vereinigung Schweizerischer Juwelen- und Edelmetallbranchen /  Union de la 

Bijouterie  et de  l'Orfèvrerie  Suisse  (UBOS), fungiert als Dachverband  der  vier Mitgliedsverbände 

- Schweizerische Gemmologische Gesellschaft (SGG), 

- Verband Schweizerischer Schmuck- und Edelmetall-Lieferanten (VSSEL), 

- Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte (VSGU) sowie 

- Verband  der  Schweizerischen Edelsteinbranche (VSE-ASNP). 

Der  Mitgliedsverband VSGU ist vom  SECO  direkt angeschrieben worden.  Die  vorliegende Eingabe erfolgt 

namens  der  UBOS, aber ausdrücklich auch namens und im Auftrag  des  VSGU sowie  der  drei weiteren 

Mitgliedsverbände SGG, VSSEL und VSE-ASNP, welche  an  dieser Eingabe alle massgeblich mitgewirkt 

haben. Dementsprechend wurde unsere Eingabe nicht nur  von  unserem Dachverband, sondern auch 

von  sämtlichen Mitgliedsverbänden getragen und unterzeichnet. 

In  Ihrer  email  haben  Sie uns  die  Frage gestellt, ob wir "konkrete Schwierigkeiten  in  Bezug auf  die 

Umsetzung dieser Bestimmungen sehen und/oder Vorschläge zur Umsetzung dieser Verbote haben". 

Wir nehmen zu dieser Frage auf  der  Grundlage eines  von  uns  erstellten Auszugs aus  der  fraglichen  EU-

Verordnung Stellung, welcher  die  bezüglich Diamanten wesentlichen Textstellen wiedergibt.  Sie 

erhalten diesen Auszug als Beilage. 
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1. Einleitend erlauben wir uns  die  Feststellung, dass sowohl  die  UBOS als auch ihre Mitgliedsverbände 

die  Übernahme  der  neuen EU-Massnahmen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg 

gegen  die Ukraine  dem Grundsatz nach befürworten und begrüssen. Wir erachten  die  Übernahme 

der  neuen EU-Massnahmen unter anderem als wichtigen Beitrag zur  Image-Pflege unseres  Landes. 

Alleingänge  der  Schweiz im aktuell hochsensiblen politischen Umfeld sind nach Auffassung  der von 

uns vertretenen Branchen zu vermeiden. 

2. Ob sich konkrete Schwierigkeiten  in  Bezug auf  die  Umsetzung dieser Bestimmungen ergeben, wird 

davon abhängig sein, wie  die  behördlichen Ausführungsbestimmungen  in der  Schweiz ausfallen 

werden.  Die  konkrete Umsetzung  der  neuen EU-Massnahmen wird im  12.  Sanktionspaket  der  EU 

unserer Beurteilung nach weitgehend offen gelassen. Wir ersuchen  die  zuständigen 

schweizerischen Amtsstellen, uns  die  entsprechenden Vorlagen rechtzeitig vor Inkraftsetzung 

zuzustellen und uns sowie unseren Mitgliedsverbänden zu gegebener Zeit  die  Gelegenheit zur 

Vernehmlassung innert angemessener Frist einzuräumen. 

3. Vor diesem Hintergrund sehen wir uns im heutigen Zeitpunkt ausser Stande, Ihnen konkrete 

Vorschläge zur Umsetzung  der  fraglichen Verbote zu unterbreiten.  Die  Zuständigkeit zur Umsetzung 

liegt ausschliesslich bei  den  Behörden und dementsprechend gehen wir davon aus, dass diese 

Vorschläge  von den  zuständigen Amtsstellen ausgearbeitet werden, unter Einräumung  der 

Gelegenheit zur Vernehmlassung  der  betroffenen Branchen, darunter  der  UBOS und ihren 

M itgliedsverbänden. 

4. Bereits heute ist absehbar, dass für unsere Mitgliedsverbände bzw. deren Mitglieder  die  bei  der 

Einführung neuen Rechts notorischen Aspekte  der  Straf- und Übergangsbestimmungen  von 

zentraler Bedeutung sein werden. 

Damit schliessen wir unsere Stellungnahme, welche aufgrund  der  ausserordentlich kurzen Frist über  die 

Festtage unter grossem Zeitdruck ausgearbeitet wurde. 

Wir ersuchen Sie, unserem Antrag  in  Ziffer  2  oben zu entsprechen und danken Ihnen im Voraus bestens 

für Ihre Bemühungen. 

Freundliche Grüsse 

[es  folgen  die  Unterschriftenblätter  der  UBOS sowie ihrer Mitgliedsverbände] 

Beilage erwähnt 
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UBOS 

Martin  Häuselmann 

Präsident 
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VSGU

Robert Grauwiller
Präsident (und Vize-Präsident UBOS)
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forstands-Mitglied SGG (und USOS) 



VSSEL 

……………………. 
Daniel Nicklès 
Präsident (und Vorstands-Mitglied UBOS) 



VSE-ASNP 

…………………………. 
Charles Abouchar 
Präsident (und Vorstands-Mitglied UBOS) 
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